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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 18.11.2019 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 5 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0331/2019/1) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 02.12.2019 öffentlich 

 

Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg an der Sanierung der 
Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Kreisausschuss stimmt der Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg an 
den Sanierungskosten der Grund- und Realschule plus Irrel entsprechend der 
Schülerzahlen zu und ermächtigt die Verwaltung eine entsprechende Regelung zur 
verwaltungs- und haushaltsrechtlichen Umsetzung der Kostenbeteiligung gemeinsam 
mit der Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm auszuarbeiten. 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist seit April 2010 Träger der organisatorisch 
verbundenen Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel. Neben den Schülerinnen 
und Schülern aus dem Eifelkreis besuchen auch Schülerinnen und Schüler 
insbesondere aus den im oberen Sauertal gelegenen Gemeinden des Landkreises 
Trier-Saarburg diese Schule. Aufgrund der zum 01.01.2016 in Kraft getretenen 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Trier-Saarburg daher 
an den jährlich laufenden Personal- und Sachkosten für den Realschulbereich dieser 
Schule entsprechend dem Anteil der aus dem Landkreis Trier-Saarburg stammenden 
Schülerinnen und Schüler. Die Kostenbeteiligung beläuft sich für den Landkreis Trier-
Saarburg im Durchschnitt auf rund 130.000 Euro im Jahr. Die Verbandsgemeinde 
Südeifel ist Kostenträgerin der Grundschule. 
Die Schule wurde im Jahr 1972 errichtet und seither mehrmals umgebaut und 
erweitert. Zwischenzeitlich sind Ertüchtigungen und bauliche Verbesserungen des 
Gebäudes notwendig geworden. Insbesondere stehen Maßnahmen zur Umsetzung 
der Forderungen der Unfallkasse, der Brandschutz- und Amokprävention sowie zur 
Herstellung der Barrierefreiheit an. Zudem ist zur Verpflegung der Ganztagsschüler 
ein ordnungsgemäßer Ausbau der Mensa geplant. Auf Grundlage der aktuellen 
Planung, Stand 29.08.2019, ist mit Gesamtkosten dieser Sanierungsmaßnahmen in 
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Höhe von 10.911.759,91 € zu rechnen. Ein Baubeginn ist nach dem aktuellen 
Planungsstand für Anfang 2020 terminiert. 
Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm hat neben einer Förderung aus dem Kommunalen 
Investitionsprogramm Kl 3.0 auch eine entsprechende Förderung aus 
Schulbaumitteln des Landes Rheinland-Pfalz beantragt. Zwischenzeitlich liegt eine 
Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn sowie eine Förderbewilligung aus den 
Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms Kl 3.0 Kapitel 1 vor. Die in Aussicht 
gestellte Förderung beläuft sich auf insgesamt 1.365.222,00 EUR brutto und wird 
absprachegemäß zur Senkung des Eigenanteils des Landkreises Bitburg-Prüm und 
der Verbandsgemeinde Südeifel eingesetzt. Hinsichtlich der Förderung aus 
Schulbaumitteln wurde bereits eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. 
Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm rechnet mit einer Förderung aus Schulbaumitteln 
von rund 1.722.59448 EUR brutto. Eine Bewilligung liegt bis dato noch nicht vor. 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 der o.g. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden die nach Abzug 
der Kostenanteile der Verbandsgemeinde Südeifel sowie der Gewährung von 
Zuschüssen des Landes oder sonstiger Dritter verbleibenden Kosten die Grundlage 
für die Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg. Abrechnungsfähig sind 
nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung insbesondere 
Investitionskosten. Hierunter fallen Planungs- und Baukosten für die Ersterrichtung 
sowie für spätere Erweiterungen und Erneuerungen des Schulkomplexes. Soweit 
Planungs- und Baukosten über Kredite finanziert werden, erstrecken sich die 
Leistungen des Landkreises Trier-Saarburg auf den durch den Eifelkreis Bitburg-
Prüm zu leistenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung). 
Maßgeblich für die Verteilung der Kosten ist nach § 2 Abs. 3 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler, die aus den 
beiden Landkreisen zu Beginn des jeweiligen Schuljahres die Realschule plus 
(Sekundarbereich I) besucht haben. Grundlage sind die vom Statistischen 
Landesamt festgestellten und veröffentlichten Schülerzahlen. 
Nach den aktuellen offiziellen Schülerzahlen beläuft sich der Anteil des Landkreises 
Trier-Saarburg auf insgesamt 1.903.637,84 € brutto. Eine Abstimmung bezüglich der 
finanziellen Abwicklung nach der o.g. Regelung (Zins- und Tilgungsleistung) hat noch 
zu erfolgen. Die Verwaltung soll daher beauftragt werden, die entsprechenden 
Regelungen zur verwaltungs- und haushaltsrechtlichen Umsetzung der 
Kostenbeteiligung im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
mit der Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm auszuarbeiten. 
 
Der Ausschuss für Schulen, Kultur und neue Medien (Schulträgerausschuss) hat die 
Angelegenheit in seiner Sitzung vom 13.11.2019 vorberaten und empfiehlt dem 
Kreisausschuss bei 9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen dem vorgetragenen 
Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
  
 
 
 
Anlagen: 
 

- Schreiben der KV Bitburg-Prüm vom 03.09.2019 
- Schülerzahlen der Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel 
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